Politische Gemeinde Thundorf

Reglement für das

Elektrizitätswerk

1.     Organisation
Die Politische Gemeinde Thundorf betreibt eine gemeindeeigene Versorgung für elektrische Energie. Diese Aufgabe wird dem Elektrizitätswerk, nachstehend EW genannt, und deren Kommission übertragen.
2. Werkkommission

2.1 Der Gemeinderat ernennt auf die Dauer seiner eigenen Amtsperiode eine Werk-

kommission, die verantwortlich ist für das EW und regelt deren Kompetenz.
2.2 Die Gemeindeteile Lustdorf, Thundorf und Wetzikon müssen durch mindestens 
1 Person vertreten sein. Ein Mitglied der Kommission muss dem Gemeinderat angehören.

3. Aufgaben des Gemeinderates
Der Gemeinderat entscheidet auf Antrag der Werkkommission über diejenigen Sachgeschäfte, die nicht in die Kompetenz der Gemeindeversammlung oder in jene der Werkkommission fallen.
4. Rechnung des EW

Über das EW wird separat Rechnung geführt. Die Rechnung ist jährlich abzuschliessen und nach Einsichtnahme durch den Gemeinderat und Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

5. Grundlage des Rechtsverhältnisses

5.1
Die Grundlage für das Rechtsverhältnis zwischen dem EW und seinen Bezügern
bilden dieses Reglement und das "Normal-Reglement für die Abgabe elektrischer
Energie" des Verbandes Thurgauischer Elektrizitätsversorgungen, die gestützt
darauf erlassenen Vorschriften sowie die jeweiligen Tarife des EW.

5.2 Die Tatsache des Energiebezugs gilt als Annerkennung dieses Reglements sowie 
der jeweils geltenden Werkvorschriften und Tarife.

5.3
Jedem Bezüger werden dieses Reglement und die jeweils gültigen Tarife auf 


Wunsch ausgehändigt.

6. Beginn des Rechtsverhältnisses

Das Rechtsverhältnis beginnt mit

- der Anmeldung zum Bezug von Elektrizität;

- dem Bezug von Elektrizität;

- dem Anschluss einer Liegenschaft an die Verteilanlage.

7. Bezüger

Bezüger beim Werk sind:

- Gebäudeeigentümer:

   für den Allgemeinverbrauch, selbstbenützte Räume, Räume mit mehreren Benüt-

   zern, leerstehende Lokale, Lokale mit häufigem Mieterwechsel;

- Miteigentümer und Stockwerkeigentümer:

   für den Allgemeinverbrauch haften die Bezüger solidarisch; sie haben einen Vertre-

   ter zu bestimmen;

- Mieter oder Pächter:

   in allen Fällen, in denen nicht der Gebäudeeigentümer als Bezüger auftritt; nicht

  aber Untermieter.

8. Tarife

Für die Verrechnung der Energie sind die Tarifbestimmungen des Werkes massgebend. Diese sind durch den Gemeinderat zu genehmigen.

9. Rechtsmittel

Können Streitigkeiten über die Anwendung dieses Reglementes und der gestützt darauf erlassenen Tarife nicht auch gütlichem Wege beigelegt werden, kann gegen Entscheide des Werkes innert 14 Tagen nach der Zustellung einer Verfügung beim Gemeinderat schriftlich Einsprache erhoben werden.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Dieses Reglement für das Elektrizitätswerk tritt nach Annahme durch die Gemeinde-

versammlung auf den 1. Januar 1995 in Kraft. Es bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat.

10.2 Dieses Reglement ersetzt alle ihr widersprechenden Reglemente des bisherigen
Elektrizitätsversorgung von Lustdorf, Thundorf und Wetzikon.

11. Reglementsänderungen

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Thundorf ist berechtigt, das vorstehende Reglement abzuändern oder zu ergänzen. Solche Änderungen sind den Bezügern bekanntzugeben.

Genehmigungsvermerke

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am: 21. November 1994
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Das Reglement für das Elektrizitätswerk stellt rein organisatorische bzw. technische Regelungen der von der Gemeinde Thundorf betriebenen Technischen Werke auf. Das Reglement weist keine gebührenrechtlichen Bestimmungen auf, so dass es nicht genehmigungspflichtig durch den Regierungsrat ist (Entscheid Nr. 1341 des Regierungsrates vom 19. Dezember 1995).

